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Modulthema: Fachdidaktisches Feld 

Kurzzeichen: AVL6FF1 

Kategorie (Modulart):

  
X 
  

Pflichtmodul 
Wahlpflichtmodul 
Wahlmodul 

  
X 

Basismodul 
Aufbaumodul 

X 
  
  

studienfachbereichsspezifisches Modul 
studienfachbereichsübergreifendes 
Modul 
studiengangsübergreifendes Modul 

Niveaustufe: Studienabschnitt: 2 Studienjahr: 3 Semester: 5/6

Dauer und Häufigkeit des 
Angebots:

2 Sem. / jährlich 

Modulverantwortliche/r: N.N 

Voraussetzung für die 
Teilnahme:

Positiver Abschluss der Module Sachunterricht, Deutsch, Mathematik, Englisch, 
Bildnerische, Textile und Technische Bildung 1 + 2, Musikerziehung, Bewegung und 
Sport 

Anzahl der Credits: 6 

Bildungsziel(e):

Im Grundstudium erworbene Kenntnisse erweitern und vertiefen.  
Vertiefte Auseinandersetzung in einem entsprechenden Fachbereich 
ermöglichen.  
Durch erfahrungsorientierte Lernformen fachdidaktisches Denken und 
Handeln üben, vertiefen und erweitern.  

Bildungsinhalte:

Die fachdidaktischen Felder gliedern sich in zwei verschiedene Bereiche.  
Feld 1 umfasst Sachunterricht, Deutsch, Mathematik, Fremdsprache 
Englisch.  
Feld 2 umfasst Bildnerische Erziehung, Musikerziehung, Bewegung und 
Sport, Werkerziehung technisch, Werkerziehung textil.  
Aus jedem Feld ist ein Fachbereich zu wählen.  

Zertifizierbare (Teil-)
Kompetenzen:

Durch erfahrungsorientierte Lernformen Kompetenzen im Bereich des 
fachdidaktischen Denkens und Handelns erwerben.  
Projektorientiertes Unterrichten erfahren.  
Fachdidaktisches Wissen inklusive Umsetzung in der Unterrichtspraxis 
reflektiert bearbeiten.  

Anteilsmäßige Verteilung 
auf die 
Studienfachbereiche:

Humanwissenschaften: Fachwissenschaften 
(-didaktik): 6 

Schulpraxis: Ergänzende Studien: 

Verbindung zu anderen 
Modulen bzw. 
Studienfachbereichen:

--- 

Literatur:
Aktuelle Literatur wird von dem/der Modulverantwortlichen für jedes Semester 
bekannt gegeben. 

Leistungsnachweis:

Hinsichtlich Art und Ausmaß des/der Leistungsnachweise/s wird auf § 1 und 6 der 
Prüfungsordnung verwiesen. Die endgültige Festlegung bestimmter 
Leistungsnachweise erfolgt vor konkreter Abhaltung des Moduls durch den/die 
Modulverantwortliche/n und wird den Studierenden nachweislich zur Kenntnis 
gebracht. 

Sprache: Deutsch/Englisch 

Lehr- und Lernformen:

 
1) 

V/S/Ü
2) 

Wst
1) 

EL/FS
3) 

Wst
1) 
T/K

4) 
Wst

5) 
Betr.

6) 
SSh

7) 
EC

LV-Titel
8) 
FB

 1):  S 2.50  E 0.50   3 39 3.00  Feld 1  FW

 2):  S 2.50  E 0.50   3 39 3.00  Feld 2  FW

 3):            

 4):            

 5):            

 6):            



betreute Studienanteile 5) Gesamt (betreut) 6) Selbststudium (Arbeitsstunden) 7) ECTS-Credits 8) 
Studienfachbereiche 
 


